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DAS OFFENTLICHE LEBEN
DER STADT WANGEN AN DER AARE

IM AUSGEHENDEN 16. JAHRHUNDERT
Zur 700-Jahr-Feier und 550-jihrigen Zugehorigkeit zum Stande Bern

von Karl H. Flatt

Der Kanton Bern besitzt wenig Urkunden, welche ins Hochmittelalter wei-
senl, Das obere Aaregebiet wurde nimlich durch die friihe Klosterkultur der
Ost- und Westschweiz nur recht schwach beriihrt. Die einheimischen Kloster,
die in der Regel erst im 11./12. Jahrhundert entstanden, widmeten sich in
erster Linie der Agrikultur. Einzig die Stadt Bern, welche in glinzender Ent-
wicklung zum Haupt der burgundischen Eidgenossenschaft aufstieg, stellte
seit dem 13. Jahrhundert eine groBe Anzahl Urkunden aus. Umso drmer an
solchen Schitzen, die einem Archiv zur Zierde gereichen, sind hingegen die
bernischen Landstidtchen, insbesondere auch Wangen an der Aare. Ein ein-
ziges Schriftstiick im Archiv der Burgerschaft reicht noch knapp ins Spat-
mittelalter hinein: Landvogt Ulrich Fiiry?2 schlichtet darin 1487 einen Feld-
fahrtstreit zwischen Wangen und Wangenried. Die Urkunden aus dem 16.
Jahrhundert lassen sich an zwei Hinden aufzihlen. So diirfen wir uns denn
gliicklich schidtzen, daB sich im Burgerarchiv vier Jahrrechnungen des aus-
gehenden 16. Jahrhunderts erhalten haben, welche Licht auf die noch un-
erhellte Geschichte Wangens werfen. Wenn damals auch schon 3% Jahrhun-
derte seit der Stadtgriindung verflossen waren, so sind diese Rechnungen doch
recht wertvoll und lassen auf friihere Zustinde schlieBen. Gerade Verwal-
tungsangelegenheiten, BuBl- und Zolltarife, Bodenzinse usf. blieben Jahrhun-
derte hindurch gleich und paBiten sich der Geldentwertung nicht an. Dies war
ja einer der Hauptgriinde fiir den Niedergang des Adels.

Die Grafen von Kyburg hatten wahrscheinlich bei der Griindung Wangens
Mitte des 13. Jahrhunderts dem neuen Stadtchen keine Handfeste ausgestellt.
Jedenfalls hat sich keine Spur von einer solchen erhalten. Da der kyburgische
Vogt wohl zugleich auch Vorsitzender der Burgerschaft war und es keinen

1 Die alteste, wenn auch gefilschte, Urkunde im Berner Staatsarchiv ist der Schirmbrief
Koénig Heinrichs IV. fiir das Kloster Riieggisherg von 1076. Aus dem 12. Jahrhundert fin-
det sich dort ein halbes Dutzend Pergamente. Vgl. Dr. R. von Fischer in der Berner Zeit-
schrift 1940, 142 ff.

Die solothurnischen roten Ratsmanuale nennen ihn abwechselnd Ulrich, Sulpicius und
Hans Fiiri oder Furni!
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Schultheiflen gab 3, geniigten sicher Instruktionen durch die Grafen 4. So konn-
ten sich denn die Burger von Wangen recht weniger Privilegien erfreuen.
Immerhin besaBen sie seit alters her das Recht, einen Béspfennig (Ohmgeld)
und Zinse zu erheben, die Allmend gehorte ihnen zu eigen, und sie durften
auch Feldfahrt, Wunn, Weide und Brennholz auf den Propsteigiitern nutzen.
Twing und Bann (d.h. die Grundherrschaft) >, Hochwald, Miihle und Boden-
zinse aber standen der Benediktiner-Propstei zu, deren erste urkundliche
Erwdhnung aus dem Jahr 1257 unsere Gemeinde bekanntlich zum AnlaB einer
700-Jahr-Feier genommen hat.

Erst Bern stellte am 21. April 1501 auf Bitte einer Abordnung aus Wangen
dem Stidtchen eine Handfeste aus %, in welcher der Burgerschaft die Wahl
des Burgermeisters und eines sechskopfigen Rats zugestanden wurde. In einem
Brief vom Augustinustag 1441, welcher Bern um ErmiBigung der Telle er-
suchte, begegnen uns diese Behorden erstmals. 1474 und 1477 erhielt der
Burgermeister von Wangen (fortan mit BM abgekiirzt) in Solothurn Ehren-
wein. Vielleicht war dessen Wahl bis 1501 Sache des Landvogtes ¢®. — An-
wendungen der 23 verschiedenen Artikel des neuen Stadtrechtes werden wir
in der Folge in den genannten BM-Rechnungen finden. Eine weitere Klirung
der verworrenen Rechtsverhaltnisse brachte die Reformation: der Staat Bern
iibernahm sowohl Giiter und Rechte als auch Pflichten der Propstei Wangen.
Im Wesentlichen blieb dann diese Ordnung fiir 270 Jahre bis zum Untergang
der alten Eidgenossenschaft bestehen.

Die éffentlichen Amter

Alljahrlich im Januar oder anfangs Februar versammelte sich die Ge-
meinde der erwachsenen Burger in Gegenwart des Landvogtes, des Land-

3 Im Gegensatz etwa zu Huttwil, wo der SchultheiB aber zur Kyburgerzeit nur geringe Be-
fugnisse hatte. (Siegel des Niclaus Kun in «Berner Zeitschrift» 1939, 95.)

4 Dr. jur. Oskar Didppen spricht in seiner Arbeit «Verfassungsgeschichte der Berner Land-
stidte nach den Fontes rerum Bernensum» im AHVB 1929 die Meinung aus: «Fiir Wangen
wird auBer dem Vogt iiberhaupt nur der Amtmann erwidhnt, der urkundlich die Gerichts-
barkeit versah und somit das SchultheiBenamt innehaben muBte.» Dabei geht er von einem
Passus des Burgrechtsvertrages zwischen Wangen und dem Kloster Thunstetten vom
9. August 1320 aus, wo es heiBlt: «...daB sie vor unsern Vigten zu Wangen noch Amt-
leuten zu Recht sollen stehen.» Dippen nimmt an, es handle sich hier um zwei verschie-
dene Amter, ich dagegen sehe darin nichts als eine allgemeine Floskel. Der genannten
Ansicht widerspricht auch eine Urkunde vom 11. Mai 1342, wo Heinrich Sachs «unser vogt
und amptman ze Wangen» genannt wird.

5 In bezug auf die Stadtflur spricht Oskar Dippen die Vermutung aus, sie habe in Wangen
dem kyburgischen Stadtherrn gehért. DaB dem nicht so ist,sagen uns die Urbarien derPropstei.

%3 Qriginal im Archiv der Burgerschaft Wangen a. d. A.

8 Dies vermute ich deshalb, weil in der Handfeste gar nichts steht, was einer Bestiitigung
des alten Rechtes der Burgermeister-Wahl durch die Gemeinde gleichkommt. Die Tren-
nung der Verwaltung von Stadt und Amt Wangen nahm Bern wahrscheinlich, wie iibrigens
in Lenzburg, gleich bei der Erwerbung des Gebietes vor, wobei das kleine Gericht Wan-
gen territorial zur Grafschaft erweitert wurde, welche an die Stelle des alten Land-
gerichtes Murgenthal trat.
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schreibers und des Predikanten. Der abtretende BM hatte seine Jahrrechnung
abzulesen und genehmigen zu lassen. Darauf schritt man zur Amterneube-
setzung. Oft wurde der Amtsinhaber bestidtigt — eine zweijihrige Amtsperiode
war ungeschriebenes Recht — oder dann einer der innern Vierer mit Hand-
mehr zum BM gewihlt?. Der BM hatte nach Weisung der Handfeste die Ein-
kiinfte der Stadt einzuziehen und Rechnung zu fiihren. Die Freiheiten und
alten Gewohnheiten sollte er wahren helfen und verfiigen, daB Weg und Steg
ausgebessert und Ringmauer und Hauser in gutem Zustand gehalten wurden.
Die Burger aber muBBten dem BM einer nach dem andern in die Hand schwo-
ren, ihm gehorsam und behilflich zu sein. — Alle Amtsgeschifte wurden neben-
amtlich versehen. Nach der Wahl des BM schritt die Versammlung zur Er-
nennung von sechs Ratsmitgliedern, Vierer genannt: Wangen stellte die in-
nern vier, Wangenried und Walliswil je einen #uflern Vierer8. Oft sal} in
diesem Rat auch der Landschreiber, welcher alle Schreibereien fiir die Stadt-
gemeinde besorgte . Die erste vollstindige Ratsliste finden wir in einer Ur-
kunde von 1575.

Vielsagend fiir Bedeutung und Beanspruchung durch die Amter sind die
Lohne, welche die Jahrrechnung von 1585 verzeichnet: Zeitrichter 7 lb., Brunn-
meister 41b., Burgermeister 21b., Landschreiber, die Rechnung zu schreiben,
21b und Weibel 11b. Allein 1590 erscheint auch ein Torwichter, der mit 6 lb.
entlhnt wurde. Sonst besorgte wahrscheinlich der Weibel die SchlieBung der
Stadt- und Briickentore. Als Gerichtsweibel, Gefangenenwirter und Wacht-
chef stand er hauptsichlich im Dienste des Landvogtes und wurde deshalb
von diesem ernannt. Weitere Amter, die aber unentgeltlich versehen wurden,
waren Wein- und Brotschauer, Feuerschauer in Wangen, Wangenried und
Walliswil. Alljahrlich verlieh die Burgerschaft auch die Schaal (d.h. éffent-
liche Metzgerei), die sich im ErdgeschoB des Rathauses befand, fiir 4 oder

7 Selten wurde jemand direkt aus der Burgerschaft zum Burgermeister gewihlt, bevor er
nicht im Stadtrat gesessen war. Zu nennen wire hier Marti Rikli, der 1625 gerade als
BM erstmals auftaucht.

8 Im 18.Jahrhundert standen die zwei #uBern Vierer bloB mehr zwei innern gegeniiber,
wobei dann der BM den Stichentscheid gab.

9 Das Reformations-Urbar von 1529 erstellte «Lucas der Schriber, biirtig vo bremgarten»,
dasjenige von 1530 Notar Hans Bletz von Zug, beschworner Schreiber der Stadt Bern.
Unter dem 29. April desselben Jahres steht im 23. Band der Unniitzen Papiere, pag. 21,
unter anderem folgendes: «...das wir uff gniigsam bricht anders gottfrid zu der schri-
berj kondig ze sin, demselben erloupt und zugelassen haben in unsren beiden grafschaften
Wangen und Aarwangen» alle Schreibereien nach aufgestellter Ordnung zu versehen. 11
Jahre spiiter, am 6. Juni 1541, verzeichnen dann die Ratsmanuale: «Disem die schriberj
zu Wangen erloupt, ze versuchen, so lang es Mh. gvalt.» Hiermit ist sicher Landschreiber
Lorius Amport gemeint, der laut dem Obern Spruchbuch LL am 19. August 1542 einen
Lohn von 15 lb. erbat, aber nur den dritten Teil davon bewilligt erhielt. 1560 treffen
wir in BM Abraham Rasdorfer einen weitern Landschreiber an. Thm folgten in diesem
Amte nach H. Stinis (1568), dann Hans Rudolf Jenner (1575—1607), Hans Bundeli (1607
bis 1633), Niklaus Bundeli 1633—?), Mattheus Christen (ca. 1655—1675), Niklaus Bach-
mann (1675/76), Johann Jakob Wild (1677—1700), Johann Rudolf Ernst (1700—1727),
David Steiger (1728—1756), Abraham Morell (1757—1794) und Samuel Daniel Tschiffeli
bis zum Umsturz.
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51lb., meistens an einen Wirt. Auf Einzelheiten wollen wir weiter unten zu-
ricckkommen.

Aufbau einer Burgermeister-Rechnung

1585/86
Einnahmen

a) Dem neuen BM wurden von seinem Amtsvorganger groBe und kleine
silberne Becher fiir das Rathaus iibergeben. Einen solchen Becher zu 4 Kro-
nen hatte jeder Neuburger nebst einem Einzugsgeld von 101b. zu erlegen.
Fir das Jahr 1585 sind acht Einziige verzeichnet. Voraussetzung fiir Zuge-
horigkeit zur Burgerschaft war der Besitz eines Hauses, d. h. der Udel; bei
der Handanderung eines Gebiudes erhob die Gemeinde einen «Wynkouf» von
11b. Den gleichen Betrag kostete es, die Gemeinde zu halten, in der iiber
Aufnahme eines Neuburgers entschieden wurde. In diesem Jahre kamen die
Leute mit 251b. Gesamtleistung noch gnidig davon, denn man versuchte zu
dieser Zeit, die Einbiirgerungen stindig zu erschweren. Wenige Jahre spiter
zahlte mancher schon 50 bis 70, ja sogar 100 1b 10!

b) Der niachste Posten ist der Saldo der letzten Jahrrechnung. Der be-
auftragte BM haftete nimlich wihrend seiner Amtszeit mit seinem Privat-
vermogen fiir die ihm anvertrauten Einkiinfte.

c) Alljahrlich o6ffnete der bernische Deutschseckelmeister und Gleitsherr
die Zollbiichse. Von den Zolleinnahmen erhielt Wangen 1585 das letzte Mal
10 Batzen, von da an nur noch 1lb. Die Gemeinde spendete dem hohen
Magistraten den Ehrenwein.

d) Dann folgen Grund- und Bodenzinse fiir ausgelichene Wiesen, Plitze
und Gérten. Am 23. Juni 1575 hatte die Burgerschaft Wangen der Stadt und
Herrschaft Bern den Stadtgraben und Wasser vom Stedtlibrunnen zu einer
Wasserleitung in den SchloBhof um 1501b. verkauft. Alljahrlich steht ein
Posten «von der burgere graben wédgen von herren landvogten ingenommen»
10 sh. in den Rechnungen 1.

e) AnlaBllich des Jahreswechsels brachten die Burger ihrer Stadtobrigkeit
Neujahrsgeschenke dar. Aber auch Landvogt und Predikant hatten ihre Frei-
gebigkeit zu beweisen.

f) Eine der wichtigsten Einnahmequellen war das Um- (Ohm-) geld, wel-
ches der Stadtgemeinde seit alters her zustand und urspriinglich eine landes-
herrliche Steuer gewesen war. Die Wirte mullten sich verpflichten, minde-
stens ein Jahr lang Wein auszuschenken und, wenn sie die Wirtschaft nicht
gebiihrend zu halten vermochten, den Burgern 10 sh zu bezahlen. Allen soll-

10 Das HintersiBengeld betrug in Wangen pro Jahr 25 Batzen, fiir die beiden AuBengemein-
den Walliswil und Wangenried !/3 weniger. Die meisten Burger zogen aus diesen ein.

11 Aus dem Rest des Stadtgrabens erstellte 1581 Landvogt Burkhart Vischer einen Weiher.
So lautet denn der Posten fortan «vom graben uff dem wyer».
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ten sie wohlfeilen Kauf gewihren, den Landwein nicht mehr als einen Angster
(=15 Denar) teurer als er in Solothurn am Zapfen gelte, verkaufen. Wenn
ein Wirt von einer Vesper zur andern keinen Wein auszuschenken hatte,
wurde er mit 11lb. gebiiBt, imn Wiederholungsfall aber trat der Landvogt mit
schirfern Strafen auf den Plan. Der Weibel Mathys Messerschmied «zur
Krone», Adam Gotti «zum RoBli», Hans Helg, der Bader und Scherer, Hans
Ertzer «zum Schliissel» und die «alty Murery» zahlten aus diesem Grund im
Untersuchungsjahr insgesamt 61lb. Ins Humoristische geht folgende Notiz:
«Zum Ro6Bli hand die miil das umbgalt gfrissen...»

g) Eine bedeutende Rolle spielte friiher die Fischerei in Aare, Oeschbach
und den ca. drei Weihern, welche das Stidtchen auf der Ostseite 12 schiitzten.
Das Ausfischen dieser Teiche war fiir alle Burger ein Fest, welches tiichtig
begossen wurde. 1605 hatte Jacob Klaus, alt Burgermeister, dem Wirt im
Attisholz Fische verkauft; vier Mal muBBte er ins Bad gehen, um sein Geld
zu fordern. Einen dieser Ginge benutzte er dazu, in Solothurn einen Kis zu
erstehen. — Unter dem 15. September 1490 finden wir in den bernischen Rats-
manualen folgende aufschluBBreiche Notiz: «Mh. haben hanns Schorr von Wan-
gen die vischentzen zu Wangen, von der Arbrugg Wangen biss hinuff zu Sant
Paulin gelichen, soll 15 sh geben iirlich.» Die Ortlichkeit Sankt Paul konnte
bisher noch nicht lokalisiert werden; doch steht fest, daB der gleichnamige
Twing, welcher dem Propst von Wangen samt den Fischenzen zustand, im
Hard westlich des alten Hofes und heutigen Weilers Hohfuren zu suchen ist.
So gab es also die Fischenzen Hard oder Sankt Paul (bis 1528 dem Kloster
Wangen zugehorig, dann bernisch), dann Hohfuren-Aarebriicke und Aare-
briicke-Stadonz bis zur Bachmiindung im Gericht Aarwangen (beide seit 1407
bernisch) 13.

h) Von den GerichtsbuBlen, welche der Landvogt in der Stadt und im Ge-
richt Wangen erhob, fiel der Gemeinde ein Sechstel zu. 1585 trat Landvogt
Burkhard Vischer von seinem Amt zuriick. Unter ihm hatten die BuBlen
671 1b. ertragen (d.h. 111b. 5sh. an Burgerschaft); unter seinem Nachfolger
Conrad Vogt verfielen 631b. bzw. 101b. 10 sh.

i) Von den Wirtestrafen haben wir schon gehort. Noch viel wichtiger war
fir die mittelalterliche Stadt die Verordnung zur Feuerverhiitung. Wenn in
einem Haus Feuer ausbrach und nicht ohne Hilfe geloscht werden konnte,
war die BuBBe von 5 lb. zu entrichten. Martin Schindler, Friedli Biirinen und

12 Die Erinnerung an sie hat sich im Namen Weihergirten bei der heutigen Kaserne erhalten.

13 Justinger weill zu berichten, «daz 1419 vil salmen in der are gefangen wurden ze berne,
ze sollotorn, arberg und biirren, ze wangen und dazwiischent an menge stetten». Der ber-
nische Rat hieB 1485 «die frombden vischer sweren, in Mh. landen niitzit zu vischen».
Ferner 1510: «An vogt von Wangen, die gertnetzen (=Fischreuse?) und ander ungwon-
liche vach abzustellen», und 1524: «Wo die herren von Sant Urban nitt wellen abstan, im
leich zu vischen und die bich ir eigen sind, lassen Mh. beschechen.» Am 9. November
1513 erneuerte Bern dem Thomas Vischer zu Wangen die Erblehenschaft der Aarefischerei
und am 9. April 1523 verlieh es die Fischenz oberhalb der Aarebriicke um 15 sh. jahrlichen
Zins an Urs Vischer. (Untere Spruchbiicher F und G.)



Rudi Kohler muBlten 1585 je 10 sh. bezahlen; der erste hatte das Korn zu
nahe ans Feuer gelegt, der zweite das Ofentorlein nicht geschlossen, und der
dritte Siinder dorrte Scheiter iiber dem Feuer. Die Strenge des Feuerschauers
und der Beh6rden machte sich wohl bezahlt, wurde doch Wangen im Mittel-
alter und im 16./17. Jahrhundert von keinem nennenswerten Brand heim-
gesucht.

Fiinf Méanner hatten 1585 das Gemeinwerk nicht geleistet, darunter der
Miiller mit seinem Gespann; sie wurden deshalb mit 1 1b. 2 sh. gestraft.
Ebenso gab es der Hecken wegen stets BuBlen.

Ausgaben

a) Fiir die Weide im Gensberg, im Unterberg, wo das Wasser fiir den
Stadtbrunnen gefallt wurde, und im Hard bezahlte die Burgerschaft bis zur
Reformation an die Propstei und spiater an den Landvogt folgende Grund-
und Bodenzinse: 5 lb. 10 sh., 2 Viertel (zu 3,5 1) Roggen und gleichviel Hafer.
Das Getreide wurde jedes Jahr zu Geld angeschlagen und dem Landvogt bar
ausgezahlt. So vergroflerte sich denn die Summe mit der Teuerung.

b) Auf die Jahresbesoldungen sind wir oben schon zu sprechen gekommen.

c) Einen recht ansehnlichen Betrag machten alljahrlich die Brandsteuern
an Auswirtige, die Almosen an arme, kranke Leute, Schulmeister, Handwerks-
gesellen und Spielleute, Spitalmeister im Hasleland, Bettelménche vom St.
Bernhard-, Grimsel- und Gotthardhospiz aus.

d) Die Zechspesen der Wanger Stadtviater und die vielen Festivititen der
Burgerschaft sind einer der betrichtlichsten Ausgabenposten. Wir wollen ein
paar solche Anldsse aufzihlen: Weiher Ausfischen, Rechnungsablage, Wein-
schenkungen an bernische Magistratspersonen, March- und Hagvermessungen,
Musterung, Brunnen Aufrichte, Landvogt Auftritt >® usw. Besonders auf Neu-
jahr ging es in der Burgerstube hoch zu. Manches MaBB Wein, Brot und Kise,
Brezeln, Waffeln und Kuchen holte man in den Wirtshiausern.

e) Die wichtigsten unregelmiBigen Ausgaben verursachte hingegen Bau
und Unterhalt der 6ffentlichen Gebdude und Anlagen, sowie das Mobiliar fiir
das Rathaus. Der bereits oben angefiihrte, an den Rat zu Bern gerichtete Brief
vom Augustinustag 1441 besagt folgendes: Wir haben mit Eurer Erlaubnis im
vergangenen Jahre unsere Burger «getellet» und den Ertrag zum Nutzen und
Frommen unserer Stadt verwendet. Wir bitten Euch nun, unsere lieben armen
Burger (mit der Telle) gnadiglich zu halten, damit sie uns und unserer Stadt
umso williger dienen. Denn Euch ist wohlbekannt, dal man niemanden mit
zwei Ruten schlagen soll. Wir vermogen dann umso besser, Eure Stadt und
Euer Schlo8 in Ehren zu halten. Datum: «uf sant Augustinus tag anno XLI,
Vogt, Burgermeister und Rat ze Wangen, tiwer diemiitigen und willigen Die-
ner».

23 Die Landvogtei-Rechnung 1561/62 besagt folgendes: «Denne Bernhart Briiderlj, so an
minem uffzug nitt zu Wangen erschynen, und imo m. g. h. zestraff uffgeleytt 10 lb.»
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Die Rechnung schloB meist mit einem Aktivsaldo ab. Zur Anhiufung eines
Vermogens hitte aber Wangen zweifellos eines viel bedeutenderen Markt-
verkehrs bedurft.

Rathaus, Burgerstube und Schaal

§ 4 der Handfeste von 1501 bestimmt, dafl die Burger alljihrlich einen
Stubenknecht setzen sollten, der in der Burgerstube fiir Licht und Feuer
sorgen muBlte. Schwere Strafe traf den Burger, welcher sich auf dem Rathaus
Grobheiten erlaubte, ein Kartenspiel zerril oder unanstindige Worte brauchte,
zahlte er doch 3 sh. Bulle; fiir Tatlichkeiten erhohte diese sich auf 10 sh.
Blutige Korperverletzung aber, oder Friedensbruch kam vor den Landvogt
zur Beurteilung. Ein weiterer Abschnitt befalit sich mit dem Geschrei und
Geprahle («Pricht») auf der Stube. Wenn einer auf GeheiB des Burgermei-
sters hin nicht Ruhe gab, verfiel er der Burgerschaft um 3 sh. Auch sollte
keiner einen andern aus der Urty (Zeche) treiben. Ganz ausdriicklich verbot
die bernische Obrigkeit auch das Fluchen und die Gotteslisterung, das Spot-
ten iiber Gottes wiirdige Mutter und die Gliederleiden und Martern der lieben
Heiligen. Diese Einschrinkungen taten den frohen Kneipereien der alten
Wanger aber keinen Abbruch. Besonders an Neujahr lieB es sich die Burger-
schaft nicht reuen, wurden doch 1587 204 MaBl Wein (d.h. fast 341 1) von
den drei Wirten aufs Rathaus geholt. Wenn wir bedenken, dal Wangen da-
mals nur ungefihr 200 Einwohner zihlte, ist dies eine ganz beachtliche Lei-
stung!

Das Rathaus von Wangen wird 1430 in den Berner Stadtrechnungen erst-
mals erwihnt: «Denne dem ofner umb einen offen, kam gan Wangen in dz
rathus 10 lb. 4 sh.» 1545 schenkten die Regierungen von Bern und Solothurn
der Burgerschaft je eine Wappenscheibe ins Rathaus. Weitaus am meisten
Kosten verursachten Ofen und Butzenscheiben. Dann aber gab es wieder ein
neues GieBfaB oder Holzbecher fiir die Burgerstube anzuschaffen, welche sich
im ersten Stock befand. Der Neubau des Rathauses im Jahre 1635 erforderte
840 1b. (=ca. 21 000 Fr.). Die Schaal befand sich im Erdgeschofl und wurde,
wie bereits gesagt, als 6ffentliche Metzgerei jedes Jahr ausgeliechen. Im April
1495 beklagte sich der Schaalinhaber beim Landvogt, der Wirt Bendicht Zof}
beziehe das Fleisch nicht bei ihm. Die Regierung gestattete daraufhin dem
Wirt nur fiir Markt und Kirchweih selber zu metzgen. — 1811/12 wurde das
Rathaus mit Solothurnstein belegt und am Portal ein Wanger Wappen ange-
bracht. In der Folge hielt man bis 1848 dort Schule. Das Haus ist heute im
Besitz der Familie StraBer-Schwab, Coiffeurgeschift. Anldlich einer Innen-
renovation fanden sich kiirzlich alte Eichenbalken mit groBen Fleischerhaken

aus der ehemaligen Schaal.
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Hauser-Zustand

Am 2. April 1484 schrieb die Regierung «an vogt zu Wangen, zu helffen,
das die hiiser daselbs gebessert werden und nitt also ellenklich zergangen».
Auch die Johanniter von Thunstetten erhielten die Weisung, ihr SiBhaus in
Wangen in Ehr zu halten, und den Wiedlisbachern gar drohte man, «den
bésen pfennig (=Umgeld) zu nimen», falls sie ihren Turm und die Mauern
nicht besserten. Gemill der Handfeste von 1501 soll der Vogt und Burger-
meister von Wangen die Hausbesitzer anhalten, die Gebiude richtig zu unter-
halten. Desgleichen war es verboten, das Haus einem zu verduBern, der nicht
die dazu erforderlichen Mittel besaB. Die alten Wanger empfanden ihre
Ringmauer als Beengung und lieBen sie achtlos zerfallen. Aber energisch griff
Bern ein und widersetzte sich solchen Tendenzen 4. Erst im 17. und 18. Jahr-
hundert erhielten einzelne die Erlaubnis, auBerhalb der Mauer Hiuser zu
bauen und die Befestigungen mit kleinen Porten zu durchbrechen. Damals
schiittete man auch den Stadtgraben ! zu, und die drei Weiher im Osten des
Stadtchens verschwanden. 1647 zum Beispiel sprengte man den einen Weiher-
tintsch (=AbschluBdamm), lieB den Weiher in die Oesch ausflieBen und ver-
marchte das Gebiet.

Gastgewerbe

Auf dem Staatsarchiv Bern befindet sich das aufschluBreiche Hausbiichlein
des Weinhandlers Walther Wolling aus Fryburg!®. Vom «zistag nach St. Ul-
rich» 1493 bis 1499 wird darin Bendicht Zof} als Wirt in Wangen erwihnt.
Zwei Jahre vor der Reformation, Ende April 1526, lieB der bernische Rat
einen wahrscheinlich reformierten «hern, so im wirtzhus predigett» durch
den Landvogt aus Wangen wegweisen. Von 1553 an sind die Landvogtei-Rech-
nungen erhalten. Da begegnen wir Hans Seemannn als Wirt in Wangen; auller
ihm schenkten aber auch der Miiller und der Schirer Wein aus. Mitte Februar
1558 gab die Obrigkeit Hans Seemann«10 guldi an sin niiw gebuwen herbrig
zstiir, sampt einem venster mit mh. wapen». Leider sind die Ausziige aus den
Landvogtei-Rechnungen, welche sich heute in Bern befinden, noch nicht so
weit gediehen, um entscheiden zu konnen, ob Hans Seemann Kronen- oder
RoBliwirt war. Im Jahre 1580 ist er gestorben, wie das Propsteiurbar ver-
zeichnet. Von diesem Zeitpunkt an konnen wir die vollstindige Wirteliste
zusammenstellen. Neben den beiden Jahrhunderte iiberdauernden Wirtshiu-
sern Krone und Ro6Bli'® tauchen bis Mitte des 17. Jahrhunderts immer wie-
der andere Weinschenken auf, welche nach kurzer Zeit jeweils eingingen. So
seien erwihnt: das fiir Wangen des Wappens wegen bezeichnende Gasthaus

14 Noch vom 16. Mai 1729 ist ein Brief vorhanden, der dem Befremden der gniddigen Herren
iiber diese Vernachlissigung Ausdruck gibt.

15 Dariiber berichtet Christian Lerch in dieser Zeitschrift 1945, pag. 185 ff.

16 Landvogtei-Rechnung Wangen 1561/62: «denne ist zu Wangen in miner Herren schilt zum
R6Bli und zur Kronen mit Boten und Gfangnen verzerrt worden 4 lb. 11 sh. 8 d.
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«Zum Schliissel» in den beiden letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, des
Schirers Haus «Zum Biren» (ca. 1585—1615). Bald wieder wirteten der
Weibel, der Zollner, die Biacker, der Bader oder der Miiller, und verschie-
dentlich vernehmen wir, daB auch auf der Landschreiberei Tranksame zu er-
halten war. — 17 Beim Eintritt in das Gasthaus muBte der Fremdling dem
Wirt seine Waffen abliefern. Trotzdem konnte die Ruhe und Ordnung in
der Herberge oft nur mit Hilfe von Soldaten aufrecht erhalten werden, wel-
che die Reisenden auch geleiteten. Bei den Mahlzeiten saBBen die Giaste ge-
meinsam um einen groflen Tisch, wo dann nicht selten 10—15 Ginge aufge-
tragen wurden. Dann nahm man die Tischbretter von den Holzbocken und
hob so buchstiblich die Tafel auf. Geschlafen wurde im Heu, wobei alle ne-
beneinander lagen. Um 1700 kamen dann die Kammern mit Betten auf. Stan-
dig wimmelte es von allerlei Ungeziefer, und morgens hatte man das Wasch-
wasser mit Kiibeln im Stadtbrunnen zu holen. Oft waren die Wirtshduser mit
sogenannten Freiheiten verbunden, wie wir eine in unserem Pfarrhof vor uns
haben, wo Verbrecher Asyl fanden.

Handwerk und Gewerbe

Handwerk und Gewerbe blieb in Wangen immer von kleinem Ausmal,
weshalb sich diese Berufsvertreter auch nicht zu Ziinften zusammenschlossen
wie in Bern, Thun, Burgdorf und Solothurn, um nur einige der wichtigsten
Wirtschaftszentren unseres Gebietes zu nennen.

Zu den dltesten Gewerben gehort zweifellos die Miillerei, die in den vor-
derasiatischen Hochkulturen ihren Ausgang nahm. Im Mittelalter standen die
Miihlen im Besitze der geistlichen oder adeligen Grundherren, welche so die
Getreideproduktion iiberwachen konnten. Ganz gleich war es auch in Wangen
an der Aare. Schon im 13. Jahrhundert wird die Benediktiner-Propstei die
Miihle am Oeschbach betrieben haben, wenn es sich dabei auch nicht um das
«molendinum et aream» von 1194 handelt, das GroBwangen (LU) zugehort,
von dltern Forschern!® aber irrtiimlicherweise auf unser Stidtlein bezogen
wurde. GemidB den Reformationsurbarien hatte der Lehenmiiller dem Kloster
einen Jahreszins von 1 lb. 5 sh. fiir die Miihle und von 1 1b. fiir die Haus-
hofstatt am Kirchhof zu entrichten. Dazu kamen die Naturalleistungen von
4 Vierteln Kernen und ebensoviel Roggen, sowie 6 Plappart (zu 15 Denar)
vom Abfall. Auch die Handfeste befallt sich mit der Miihle und fordert den
Inhaber auf, die Bauern nicht zu betriigen und ihnen Mehl, Kriisch und Spreu
getreulich zu iibergeben. Mehr als vier Schweine und ein Pferd durfte der
Miiller auf seinem Betrieb nicht halten. Verschiedene obrigkeitliche Miillerei-

17 Nach «Unsere Herbergen und Gasthife im Mittelalter», Wiedlisbacher Kurier II., Fest-
schrift zur 700-Jahr-Feier. Herzogenbuchsee 1955.

18 So etwa von den Herausgebern der Fontes rerum Bernensium Band I., von E. F. von Miili-
nen in seinen «Beitrigen zur Heimatkunde des Kantons Bern», Heft 5, 1890, bis zum
Schweiz. Kunstfithrer der Stadt Wangen a/A, Juni 1955.
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ordnungen aus den Jahren 1520, 1601 und 1771 suchten die Kunden vor
Ubervorteilung zu schiitzen. Fiir sie selber aber bestand der Mahlzwang, d.h.
sie durften ihr Getreide nur in der Twingmiihle mahlen lassen. Die Miihlen
wurden oft aus Stein errichtet und zidhlten zu den stattlichsten Gebiuden
eines Ortes (vgl. etwa Miihle Wiedlisbach, erwihnt seit 1368). Bis gegen 1943
wurde die Miillerei in Wangen an ihrem alten Standort betrieben; es handelt
sich um die heutige Schmiede Burkhardt. — Im ganzen Gericht hatte oft
nur der Landvogt und der Miiller ein RoBgespann, friiher vielleicht auch der
Propsteiammann. Dem Kloster Wangen stand auch der heute groBlenteils ein-
gedeckte Sigebach mit der Sdge zu, wovon 3 lb. Bachzins und 18 sh. Hof-
stittenzins zu entrichten waren. Am Mittwoch durfte der Schmied halbtags,
am Freitag den ganzen Tag in der Sige schleiffen. An Stelle des Gebiaude-
komplexes der Landwirtschaftlichen Genossenschaft standen zu jener Zeit
Reibe und Stampfe, etwas spiiter eine Ohle, wihrend Gerbi, Haber-Dari und
RoBwetti nicht mehr lokalisierbar sind.

Am 24. Juli 1480, vier Tage nach dem Einsetzen der siindflutartigen Re-
genfille, schrieb die Regierung dem Landvogt auf Schlo Bipp, das er an-
gends lasz malen 10 miitt dinckel und die bachen und gen Wangen vertigen,
den biderben liit daselbs ze teillen». Die ganze Burgerschaft muBte namlich
wiahrend dieser Wassergrole die Aarebriicke bewachen und mit Seilen sichern.
Die Briicke konnte denn auch gehalten werden; doch erforderten zwei Joche
Ausbesserungen . An diesen kenterte Ende September ein solothurnisches
Schiff mit heimkehrenden Reislaufern, wobei zwischen 80 und 200 Mann er-
tranken 2. — AnléaBlich des Hochwassers vom November 1651 erhielten die
Wichter uf der brugg Brot und Wein, ebenso die Schiffleute, welche mit
Weidlingen den Verkehr mit dem andern Ufer vermittelten. — 1534 muBten
die siehen Hodler (=Getreidehéndler) von Wangen mit je 5 lb. gebiillt wer-
den mit der Begriindung: <hand khorn usz Mh. piet gfiirt> (Ratsmanual). —
Das Urbar von 1580 verzeichnet alle Inhaber von Hausern, woraus wir er-
sehen konnen, was fiir Handwerker damals in Wangen ansiaBlig waren. Begin-
nen wir an der 6stlichen Ringmauer vom Rathaus zur Landschreiberei: Hans
Helg, der Bader; Maritz, der Firber; Caspar Rami, der Schmied. Die Bade-
stuben waren damals sehr volkstiimlich; besonders am Samstagabend gab
sich hier ein GroBteil der Burgerschaft ein Stelldichein. Der Bader war zu-
gleich aber noch Barbier, Scherer, Salber und Wirt. Nach dem Bade rasierte
er seinen Kunden Haupt und Bart, lie} zu Ader und setzte Blutegel an. Er

19 Der Chronist Diebold Schilling sagt dazu: «Item die bruck zu Wangen ist ouch mit grofier
arbeit bliben, doch hat das wasser in der statt und allent halben darumb an husern und
andern gutern merglichen schaden getan.»

20 Vgl. Hans Morgenthaler «Ein Schiffsungliick bei Wangen a. A.», Bldtter fiir Bernische
Geschichte, Kunst und Altertumskunde 1915, pag.45 ff. Laut einer Notiz des Pfarrers
Adolf Walther von 1896, welche mir freundlicherweise Herr E. E. StraBer, a. Stadtplaner
in Bern, mitteilte, zeichnete sich beim erwihnten Ungliick ein Schiffsmeister StraBer ganz
besonders aus, wofiir er von der Regierung zeitlebens das Fischereirecht in der Aare als
Belohnung erhielt.
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hatte aber auch die im gegeniiberliegenden SchloB8 Gefolterten «wieder in
Stand zu stellen». Es ist ganz klar, daBB dieser Badebetrieb der Sittlichkeit
nicht gerade forderlich war und die Badestube zu Anfang des 17.Jahrhun-
derts, wahrscheinlich auf Intervention des Chorgerichtes, von der Obrigkeit
geschlossen wurde. 1532 schenkte die Berner Regierung Hans Pfisters Vater
von Wangen fiinf Gulden «an ein badenfahrt».

Die Schmiede hielt durch die Jahrhunderte hindurch an ihrem Standort
fest und mubBte erst 1943 dem Neubau des Geschiftshauses Ernst Pfister-
Pfister weichen. — An der siidlichen Ringmauer wohnten u. a. RoBliwirt
Adam Gotti, Peter Franz, der Maurer und Matheus StraBer, Weber. Bei un-
sern Bauern gehorte die Weberei zu den iiblichen Hausbeschiftigungen im
Winter. Mathys Hag, Schneider, und Kronewirt Mathys Messerschmid, der
Weibel, beschlieBen das diirftige Bild. Die Landvogtei Rechnungen nennen
uns 1553 einen Scherer, zwei Schmiede, einen Tischmacher, Wagner und
Zimmerleute, 1556 einen Seiler, das Propstei Urbar 1529 einen Schuhmacher.
Schlosser, Kiirschner, Sattler, Hutmacher, Ziegler und Glaser fehlen in un-
serer Zusammenstellung. Aus der Berufsgattung der Schlosser und Biichsen-
schmiede gingen die Uhrenmacher hervor. Begniigte man sich 1622 bei der Re-
paratur der Stadtzeituhr noch mit dem Schlosser von Herzogenbuchsee, so be-
rief man schon 1630 den Uhrenmacher von Bern oder Burgdorf. In diesem Be-
ruf betitigte sich seit dem beginnenden 17. Jahrhundert die Thuner- und die
Neuenburgerlinie des Geschlechtes Tschaggeny, welches aus dem Bipperamt
stammen soll 25, Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts war der Unterschied zwischen
dem wirklichen Sonnenlauf und dem julianischen Kalender so offensichtlich
geworden, daB die stidtischen Zeitrichter oft die Turmuhren nach Sonnen-
uhren richten muBlten; eine solche ist auch fiir Wangen nachweisbar. — Ger-
berei wurde in unserem Stiadtchen seit jeher getrieben, wihrend der erste
Haffner, Marti Hartmann, 1634 erscheint. Im 18. und 19. Jahrhundert aber
erreichte dieses Gewerbe eine Bliite unter der Familie Anderegg (seit 1622
in Wangen), deren geschmackvolle Kacheléfen noch heute entziicken %6,

Obwohl der mittelalterliche Mensch meist Selbstversorger war, hat es doch
bei uns immer Bicker gegeben, welche zu jener Zeit Pfister genannt wurden.
Pfister heiflt ja auch eines unserer alteingesessenen Burgergeschlechter. Dem
Bicker war es gemiB der Handfeste bei 10 sh. BuBBe verboten, Schwarz- und
WeiBmehl zu mischen. Wenn ein MiB 2! Dinkel 20 Plapart (d.h. 1'/s 1b.)
kostete, muBte er von der Halfte angsterwertiges (zu 4 Pfennigen) WeiBlbrot
backen, wie es in Burgdorf auch geschah. Die Metzger dagegen hatten gutes,
frisches und gesundes Fleisch zu verkaufen zum gleichen Pfundpreis wie die
Nachbarn in Solothurn, Burgdorf und Herzogenbuchsee. David, der Metzger,
welcher «ein sturms schofli» gemetzget hatte, entrichtete 1603 10 sh. Bufle,
25 Nach dem Heimatbuch «Das Amt Thun», Band I, 1943.

21 Ein MidB Bernergewicht hatte 14,01, Burgdorfergewicht 13,59 1 Inhalt. Im Urbar von 1530

rechnete man mit Burgdorfer Ma8.
26 Vgl. Pfarrer W. Leuenberger, in «Berner Zeitschrift» 1957, 2/3, pag. 80, 83—87.
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ebensoviel Nikli, daB er das Fleisch zu teuer abgegeben hatte. Um das Er
nihrungswesen vor solchen MiBbrauchen zu sichern, bestellte die Burger
schaft, wie bereits erwdhnt, alljahrlich zwei Wein- und Brotschauer als Ge-
werbepolizei.

Fiir Handel und Verkehr verweise ich auf meinen Artikel in Nr.1/1957
dieser Zeitschrift.

Allmend, Beunde, Girten und Weiden

Die Allmend, welche der Burgerschaft zu Eigen gehorte, wurde alljahrlich
am Ostermontag besichtigt, ausgemarcht und gegraben. AnschlieBend inspi-
zierten die Burger gemeinsam die Hecken im Gens- und Unterberg. Aber auch
fiir Weg und Steg im ganzen Gericht hatte der Burgermeister besorgt zu sein;
dafiir besal er das Recht, die Burger zum Gemeinwerk aufzurufen. Wer
Beunden und Girten zu Lehen nehmen wollte, muBte seit Jahr und Tag mit
Feuer und Licht im Stadtlein Wangen gesessen sein, und es war ihm ver-
boten, einen Uberzins aus diesen Giitern zu ziehen. Auf die Weide durfte bei
hochster Strafe kein ungesundes oder unsauberes Vieh getrieben werden.
Ohne Wissen der Behorden konnte man dort auch keine Tiere sommern oder
fremde fiittern. Die Friihlingsweide, auch Wunn genannt, begann sehr friih-
zeitig und dauerte bis Georgen- oder Walpurgistag (23. April/l. Mai). Grol3-
und Kleinvieh bis auf die Ginse trieb man auf die Wiesen. Einem Gemeinde-
Schweinehirten begegnen wir in Wangen erst 1634. Bis in den September
hinein dauerte die Sommerweide oder Feldfahrt auf dem Brachland, der All-
mend und iiberall, wo nicht gemiht wurde. Bis zum Michaelstag mufiten alle
im Mai eingeziunten Wiesen wieder frei sein. Dann trieb man auch die
Schweine ins Acherum, d. h. zum FraB der Buchniisse und Eicheln im Walde 22.

Der Freiheitsbrief?* von 1501 und die Freistitte

Schon zu Beginn dieser Arbeit haben wir die Erteilung der Handfeste an
Wangen vom 21. April 1501 kurz erwidhnt und sind dann den einzelnen Ar-
tikeln in Anwendung immer wieder begegnet. Um aber von der Gesamtheit
dieses verspiteten Stadtrechtes, welches von den Einheimischen Freiheitsbrief
genannt wurde, einen Eindruck zu vermitteln, lassen wir die Titel der einzel-
nen Artikel hier folgen. Das Schriftstiick stellt einen Auszug aus einem Ent-
wurf der Burgerschaft dar und wurde von der Regierung auf Empfehlung des
Vogtes Rudolf Notinger ausgestellt.

1. Von Erwellung eines Burgermeysters und deszelben Ampts wegen.

2. Von derowegen so zu Hilf einem Burgermeyster erkieszet werden.

3. Was die Burger einem Burgermeyster sollen geloben.

22 Nach Ferd. Eggenschwiler «Die territoriale Entwicklung des Kantons Solothurn, 1916.
24 Besonders fiir dieses Kapitel, aber auch fiir andere Angaben standen mir die ausfiihr-
lichen Regesten von Gemeindekassier Hans Miihlethaler in Wangen zur Verfiigung.

142



4. Von desz Knechts wegen, so uf die Burger Stuben erwellt wirt.
5. Wie man sich uf der Burger Stuben halten soll.

6. Von dem Geschrey und Pricht uf der Stuben.

7. Der Schwiiren und Gottslestrung halb.

8. Von desz Vogts Pflichten wegen.

9. Von der Buszen wegen so in der Statt Wangen Gericht fallen.
10. Wie man das Fiir sol bewaren.

11. Wie man die Hiiser in Eren solle halten.

12. Von der Wirtschaft und Davernen wegen.

13. Von der Pfister wegen.

14. Von der Metzger wegen.

15. Von der Miily wegen die in Eren zuhalten.

16. Von dero wegen, so Win und Brot schouwen séllen.

17. Von der Allment, Biinden und Garten wegen.
18. Wann ein Burgermeyster den Burgern in Ratt oder zusammen bittet.
19. Die Garten und Biinden zuverlichen.
20. Von der Weyd und Veltfarten wegen.
21. Desz Vichs halb so man uf die Veltfarten tribt.

22. Der Jahr Marckten halb.

23. Von der Freyheit wegen.

Kulturgeschichtlich interessant ist die Bestitigung der damaligen Freistatt
im heute noch erhaltenen Propsteihof: «Und zuletzt, so wollen wir die Ge-
nannten, die Unsern von Wangen, bei ihrer Freiheit und Sicherheit, so sie
bisher in dem Hof der Propstei zu Wangen gehabt haben, lassen bleiben.
Jeder — sei er einheimisch oder fremd — der in diesen Hof, so weit die
Ringmauer denselben umfafit, kommt, soll darinnen drei Tage und sechs
Wochen Sicherheit haben und sich derselben getrésten und behelfen, wie das
in dem Gotteshaus Trub auch gebriuchlich und gehalten wird. Und so je-
mand solche Freiheit mit Unfug brechen und schwichen wiirde, der soll und
ist dem Gotteshaus Wangen verfallen, Ablegung zu tun, wie uns dann allzeit
Gestalt und Gelegenheit der Sache gut wird bediinken.» — Im Sommer 1514
schrieb Bern dem Vogt zu Wangen, den schon im Ziircher Gliickshafen-Rodel
genannten «Thoman Vischer usz der fryheit zu nimen und harzuvertigen».
Solche Freistitten befanden sich zum Beispiel auch in Herzogenbuchsee und
Fraubrunnen.

Am Schlusse der Handfeste wird betont, daB der Schulthei und Rat zu
Bern fiir sich und ihre Nachfolger zusichern, die festgelegten Punkte zu ga-
rantieren, aber Gerichtsame und Oberherrlichkeit, sowie «an allen vorge-
meldeten Stiicken, Punkten und Artikeln unsere Wandlung, Anderung, Min-
derung und Mehrung, wann wir wollen und nach unserem Willen und Gefal-
len» vorbehalten. Es war also dafiir gesorgt, dal aus diesem «Freiheitsbrief»
nicht etwa unbequeme Freiheitsgeliiste der Wangener Burger entstehen wiir-
den. '
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Wir haben uns in diesem Rundgang mit verfassungs- und wirtschafts-
historischen Fragen des bernischen Stidtchens Wangen an der Aare befaBt
und dabei ein buntes und der heutigen Zeit fremdartiges Leben und Wirken
festgestellt. Viele Fragen konnten der spirlichen Quellen halber nicht be-
antwortet werden, und auf andere Gebiete wie Kirche, Schule, Biirgerschaft,
Stadtgericht usw. wollten wir hier gar nicht eingehen. Wenn aber durch diese
Zeilen das friithere Schicksal unserer Heimat sich weiter erhellte und sich die
Liebe zu ihr vertieft, hat sich die Miihe reichlich gelohnt.

144



	Das öffentliche Leben der Stadt Wangen an der Aare im ausgehenden 16. Jahrhundert : zur 700-Jahr-Feier und 550-jährigen Zugehörigkeit zum Stande Bern

